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Bekanntmachungen der Samtgemeinde Kirchdorf  

1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Samtgemeinde Kirchdorf vom 
04.11.2021 
 
Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), in seiner zurzeit geltenden Fas-
sung, hat der Rat der Samtgemeinde Kirchdorf in seiner Sitzung am 24.02.2022 folgende  
Änderungssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
§ 7 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 
(2) Ortsübliche Bekanntmachungen erfolgen - soweit durch Rechtsvorschriften nichts ande-

res bestimmt ist - im Internet unter der Adresse www.kirchdorf.de/amtsblatt im elektroni-
schen Amtsblatt der Samtgemeinde Kirchdorf sowie ihrer Mitgliedsgemeinden Bahren-
borstel, Barenburg, Freistatt, Kirchdorf, Varrel und Wehrbleck. Soweit Rechtsvorschriften  
etwas anderes bestimmen, erfolgen die ortsüblichen Bekanntmachungen in der Sulinger  
Kreiszeitung und nachrichtlich im Internet unter der oben angegebenen Adresse. 
 

§ 2 
 
Die Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Kirchdorf, den 24.02.2022 
 

Kammacher 
Samtgemeindebürgermeister 

 

 

Verordnung der Samtgemeinde Kirchdorf über das Abbrennen von Brauch-
tumsfeuern (Osterfeuer) 

 

Aufgrund der §§ 1 und 55 des Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes 
(NPOG) vom 19.01.2005, in der jeweils geltenden Fassung, in Verbindung mit §§ 10 und 58 
Abs. 1 Nr. 5 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010, in der je-
weils geltenden Fassung, hat der Rat der Samtgemeinde Kirchdorf in seiner Sitzung am 
24.02.2022 beschlossen, die folgende Verordnung über das Abbrennen von Brauchtumsfeuern 
(Osterfeuer) zu erlassen: 
 

Inhalt 
 

§ 1 Anwendungsbereich 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
§ 3 Anzeigeverpflichtung 
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§ 4 Zeitfenster für das Abbrennen des Brauchtumsfeuers,  Brenngut, Abstände und Größe 
§ 5 Durchführung des Brauchtumsfeuers 
§ 6 Vorbehalte  
§ 7 Ordnungswidrigkeiten 
§ 8 Inkrafttreten 

 

§ 1 Anwendungsbereich 
 
(1)  Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen, unter denen öffentlich zugängliche Brauch-

tumsfeuer (Osterfeuer) im Gebiet der Samtgemeinde Kirchdorf abgebrannt werden dürfen. 
 

§ 2 Begriffsbestimmungen 
 
(1) Brauchtumsfeuer, zu denen im Gebiet der Samtgemeinde Kirchdorf nur Osterfeuer gehören, 

dienen der Brauchtumspflege. 
 
(2) Ein Brauchtumsfeuer liegt dann vor, wenn das Feuer von einer in der Ortsgemeinschaft ver-

ankerten  
Organisation, Ortsfeuerwehr, einem Verein oder einer Glaubensgemeinschaft im Rahmen 
einer öffentlichen Veranstaltung ausgerichtet wird (= Veranstalter). 

 
Auch Feuer von anderen Ausrichtern (= Veranstalter, wie z. B. Nachbarschaften) können 
Brauchtumsfeuer sein und damit eine Veranstaltung im Sinne dieser Verordnung. Näheres 
regelt § 3 Abs. 3. 

 
(3) Die von den Ortsfeuerwehren der Freiwilligen Feuerwehr Kirchdorf organisierten Brauch-

tumsfeuer sind Veranstaltungen im Sinne dieser Verordnung. Sie dienen auch dem Ziel, die 
Arbeit der Feuerwehren der Öffentlichkeit vorzustellen, Imagepflege und Mitgliederwerbung 
zu betreiben. 
 

(4) Feuer, deren Zweck nur darauf ausgerichtet ist, pflanzliche Abfälle zu beseitigen (selbst, 
wenn sie an Ostern entzündet werden) sind keine Brauchtumsfeuer und deshalb unzulässig. 
Feuer, bei denen die Öffentlichkeit nicht zugelassen ist, sind ebenso keine Brauchtumsfeuer 
und damit unzulässig. 

 
§ 3 Anzeigeverpflichtung 

 
(1) Brauchtumsfeuer sind in der 8. bis 5. Woche vor der Durchführung bei der Samtgemeinde 

Kirchdorf, Rathausstr. 12, 27245 Kirchdorf, unter Verwendung des von der Samtgemeinde 
Kirchdorf vorgehaltenen Formulars schriftlich anzuzeigen. Die erhobenen Angaben müssen 
vollständig erfolgen. Andernfalls kann das Abbrennen des Brauchtumsfeuers untersagt wer-
den. 
 

(2) Mit der Anzeige ist der Samtgemeinde Kirchdorf eine verantwortliche Person mit Kontaktda-
ten (Name, Anschrift, Telefonnummer) zu benennen. Diese verantwortliche Person oder ein 
von ihr benannter Dritter hat während der Veranstaltung Anwesenheitspflicht bis zum Erlö-
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schen von Feuer und Glut und muss ständig telefonisch unter der angegebenen Telefon-
nummer erreichbar sei. Sie ist dafür verantwortlich, dass die Regelungen dieser ordnungsbe-
hördlichen Verordnung für das jeweilige Brauchtumsfeuer eingehalten werden. 

 
(3) Die Anzeige eines Brauchtumsfeuers von „anderen Ausrichtern“ im Sinne des § 2 Abs. 2 

Satz 2 muss von mindestens 7 volljährigen Personen unterzeichnet sein. 
 
(4) Die erhobenen Daten können der Polizei, dem Landkreis Diepholz und der jeweiligen Orts-

feuerwehr übermittelt werden. Zur Wahrung des öffentlichen Charakters veröffentlicht die 
Samtgemeinde Kirchdorf die angezeigten Brauchtumsfeuer (Name, Veranstalter, Ort, Datum 
und Uhrzeit) auf ihrer Internetseite www.kirchdorf.de. 

 
(5) Auch unter Beachtung dieser Verordnung verbleibt die Schadenersatzpflicht bei den Veran-

staltern. Ist das Feuer von „anderen Ausrichtern“ im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 angezeigt 
worden, so haften die Unterzeichner gesamtschuldnerisch. 

(6) Es wird nur je ein Brauchtumsfeuer in den folgenden Gemeinden bzw. Ortsteilen zugelassen: 
Bahrenborstel, Barenburg, Dörrieloh, Freistatt, Holzhausen, Kirchdorf, Kuppendorf, Schar-
ringhausen, Varrel und Wehrbleck. Dabei werden nur Anzeigen, die zwischen der 8. und 5. 
Woche vor Karsamstag bei der Samtgemeinde Kirchdorf eingehen berücksichtigt. Liegen in 
einer Gemeinde bzw. einem Ortsteil mehrere Anzeigen für die Durchführung eines Brauch-
tumsfeuers vor, so haben die Brauchtumsfeuer der Ortsfeuerwehren der Freiwilligen Feuer-
wehr Kirchdorf Vorrang. Soweit die Ortsfeuerwehren der Freiwilligen Feuerwehr Kirchdorf 
von ihrem vorrangigen Recht keinen Gebrauch machen, hat zunächst Vorrang diejenige An-
zeige, die einen gemeinnützigen Zweck verfolgt. Anderenfalls diejenige Anzeige, die am frü-
hesten bei der Samtgemeinde Kirchdorf eingeht, soweit alle nach dieser Verordnung erfor-
derlichen Voraussetzungen gegeben sind. 

 
(7) Nicht anzeigepflichtig ist der Betrieb von: 

a) ortsfesten oder ortsbeweglichen Grillgeräten zur Essenzubereitung 
b) Feuerkörbe, Feuertonnen und Feuerschalen 
c) Lagerfeuer bis zu einem Durchmesser von 1 m. 
 

(8) Sollen Speisen und Getränke zum Verzehr gegen Entgelt angeboten werden, ist zusätzlich 
eine Anzeige nach dem Nds. Gaststättengesetz erforderlich. Gegebenenfalls sind weitere 
Anzeigen bzw. Genehmigungen erforderlich. 
 

§ 4 Zeitfenster für das Abbrennen des Brauchtumsfeuers,  
Brenngut, Abstände und Größe 

 
(1)  Brauchtumsfeuer sind im Zeitraum von Gründonnerstag bis Ostermontag jeweils in der Zeit 

von 15:00 Uhr bis 02:00 Uhr des Folgetages gestattet. An Karfreitag sind keine Brauchtums-
feuer gestattet. 
 

(2)  Es darf nur Baum- und Strauchschnitt verbrannt werden. Das Verbrennen von Baumstubben, 
beschichtetem bzw. behandeltem Holz (z. B. Paletten, Schalbretter etc.) und sonstigen Abfäl-
len (z. B. Rasenschnitt) ist verboten. 
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Andere Stoffe, insbesondere Mineralöle, Mineralölprodukte oder Abfälle sowie stark rauch-
entwickelnde Materialien dürfen weder zum Anzünden noch zur Unterhaltung des Feuers be-
nutzt werden. 
 

(3)  Die Feuerstelle ist auf eine Fläche von höchstens 100 Quadratmetern zu begrenzen. Das 
aufgeschichtete Brenngut darf eine Höhe von 3,50 Meter sowie eine Gesamtmenge von 150 
Kubikmeter nicht überschreiten. Die Feuerstelle muss von einem 10 Meter breiten Ring um-
geben sein, der von brennbaren Stoffen frei ist. 
 

(4)  Das Feuer darf nicht abgebrannt werden 

a) in Schutzzonen (z. B. Natur- und Landschaftsschutzgebiete), zuzüglich eines Randberei-
ches von mindestens 25 m 

b) in Bereichen von Naturdenkmalen und geschützten Landschaftsteilen, zuzüglich eines 
Randbereiches von mindestens 25 m 

c) auf Flächen besonders geschützter Biotope, zuzüglich eines Randbereiches von 25 m 
d) auf moorigem Untergrund 
e) unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles bei langanhaltender, trockener 

Witterung oder bei starkem Wind. 
 
 

(5)  Es sind folgende Sicherheitsabstände einzuhalten: 

a) Zu Gebäuden, die aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen und mit einer harten Beda-
chung versehen sind, mindestens 50 m 

b) Zu Gebäuden, die aus brennbaren Baustoffen und/oder weicher Bedachung be-
stehen, 100 m 

c) Bei örtlichen Gefahrenlagen, z. B. in der Nähe von 
- Wäldern, Mooren, Heiden, 
- Zelt- und Campingplätzen 
- öffentlichen Verkehrsflächen  
- Energieversorgungsanlagen 
- Alten- und Pflegeheimen 
- Gebäuden, baulichen Anlagen oder sonstigen Einrichtungen mit erhöhter Explosi-

ons- oder Brandgefahr  
mindestens 200 m. 
 

§ 5 Durchführung des Brauchtumsfeuers 
 
(1)  Zum Schutz der Kleintiere und Vögel darf das Brennmaterial frühestens 4 Wochen vor dem 

Anzünden des Brauchtumsfeuers vor Ort gelagert werden. Das Brennmaterial ist regelmä-
ßig und insbesondere am Tag des Anzündens umzuschichten. 
 

(2)  Bei starkem Wind oder langanhaltender trockener Witterung darf das Brauchtumsfeuer nicht 
angezündet werden. Ein entzündetes Brauchtumsfeuer ist bei aufkommendem starkem 
Wind unverzüglich zu löschen. Bei starkem Funkenflug ist das Brauchtumsfeuer ebenfalls 
zu löschen. 
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(3)  Der Verbrennungsvorgang ist so zu steuern, dass Gefahren, Nachteile oder erhebliche Be-
lästigungen, insbesondere durch Rauchentwicklung, nicht eintreten können und ein Über-
greifen des Feuers durch Ausbreitung der Flammen oder durch Funkenflug über den Ver-
brennungsort hinaus verhindert wird. 

 
(4)  Zur Verhinderung einer Ausbreitung des Feuers sind geeignete Löschmittel entsprechend 

des Umfanges des Brauchtumsfeuers vorzuhalten. 
 

(5)  Das Brauchtumsfeuer ist während des Brennvorgangs von mindestens 2 Personen zu be-
aufsichtigen, die mindestens das 18. Lebensjahr vollendet haben. Diese Personen dürfen 
den Verbrennungsplatz erst verlassen, wenn Feuer und Glut erloschen sind. Noch vorhan-
dene Glut ist so mit Erde zu bedecken, dass ein Wiederaufflammen des Feuers und auch 
bei aufkommendem Wind ein Funkenflug auszuschließen ist. 

 
(6)  Der Veranstalter des Brauchtumsfeuers hat zu gewährleisten, dass die Zufahrt zum Veran-

staltungsort für Einsatzfahrzeuge der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr frei 
bleibt. 

 
(7)  Nach Beendigung des Verbrennungsvorgangs hat der Veranstalter die Feuerrückstände 

ordnungsgemäß zu entsorgen. 
 

§ 6 Vorbehalte 
 
(1)  Die Samtgemeinde Kirchdorf kann den Veranstaltern jederzeit Auflagen zum Schutz gegen 

schädliche Umwelteinwirkungen oder gegen allgemeine Gefahren, die von der Feuerstelle 
ausgehen, erteilen. 
 

(2)  Die Samtgemeinde Kirchdorf kann das Abbrennen von Brauchtumsfeuern auch durch öf-
fentliche Bekanntmachung ganz oder teilweise untersagen und eine Ablöschung anordnen, 
wenn zu befürchten ist, dass von dem Brauchtumsfeuer eine Gefahr für die Schutzgüter 
Dritter oder die Umwelt ausgeht. Hierzu gehört insbesondere eine Gefährdung durch Fun-
kenflug, bedingt durch starken Wind und die Gefahr des unkontrollierten Ausbreitens des 
Feuers aufgrund langanhaltender, extrem trockener Witterung.  

 
(3)  Auf Antrag kann die Samtgemeinde Kirchdorf von den Bestimmungen dieser Verordnung 

eine Befreiung erteilen, wenn im Einzelfall eine Beeinträchtigung Dritter und eine Gefähr-
dung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgeschlossen ist. 

 
(4)  Die Samtgemeinde Kirchdorf oder die Polizei kann das Abbrennen von Brauchtumsfeuern 

ganz oder teilweise (ggf. auch noch vor Ort) untersagen, wenn ansonsten zu befürchten ist, 
dass von dem Feuer eine Gefahr für die Schutzgüter Dritter oder die Umwelt ausgeht. Dazu 
zählt insbesondere eine Gefährdung durch Funkenflug, starke Rauchentwicklung, starken 
Wind sowie die Gefahr des unkontrollierten Ausbreitens des Feuers aufgrund langanhalten-
der extrem trockener Witterung sowie vergleichbare Fälle. 

 
(5)  Das angesammelte Brenngut ist von dem Veranstalter bzw. den Veranstaltern fachgerecht 

auf eigene Kosten zu entsorgen, wenn eine Untersagung bzw. Ablöschung angeordnet 
wurde. 
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§ 7 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 59 NPOG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

a) ein Brauchtumsfeuer abbrennt, ohne rechtzeitig und vollständig die nach § 3 Abs. 1 not-
wendige Anzeige abgegeben zu haben, 

b) gegen die Anwesenheitspflicht bzw. telefonische Erreichbarkeit der verantwortlichen Per-
son gem. § 3 Abs. 2 verstößt, 

c) ein Brauchtumsfeuer außerhalb der in § 4 Abs. 1 genannten Zeiten abbrennt, 
d) entgegen § 4 Abs. 2 andere Materialien zum Entzünden und Unterhalten des Brauch-

tumsfeuers verwendet, 
e) die in § 4 Abs. 3 genannten Höchstmaße (Fläche, Höhe, Inhalt) überschreitet, 
f) entgegen § 4 Abs. 4 Buchstaben a – d ein Brauchtumsfeuer in den dort genannten 

Schutzbereichen entzündet, 
g) entgegen § 4 Abs. 4 Buchstabe e bzw. entgegen § 5 Abs. 2 ein Brauchtumsfeuer trotz 

der dort genannten Witterungsbedingungen entzündet, 
h) die Vorkehrungen gem. § 5 nicht oder nicht ausreichend trifft. 

 
(2) Ordnungswidrigkeiten gem. Abs. 1 können mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet 

werden. 
 

§ 8 Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Kirchdorf, 24.02.2022 
 
 

Kammacher 
Samtgemeindebürgermeister 

 

 

Bekanntmachungen der Gemeinde Bahrenborstel  

 

 

Bekanntmachungen der Gemeinde Barenburg 

 

 

Bekanntmachungen der Gemeinde Freistatt  
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Bekanntmachungen der Gemeinde Kirchdorf  

Gebührentarif zur Satzung der Gemeinde Kirchdorf über die Erhebung von Ge-
bühren oder Entgelten für die Teilnahme am Herbstmarkt in der Gemeinde 
Kirchdorf (§ 2 der Marktgebührensatzung vom 27.02.2018, in der jeweils Gelten-
den Fassung) 

 

• Beschluss des Rates der Gemeinde Kirchdorf vom 17.02.2022 

 

Nr. 
Art der teilnehmenden Geschäfte  

(Gebühr je Geschäft oder Leistung) 
Gebührensatz  

insgesamt 

1.  Rundfahrgeschäfte, Hochfahrgeschäfte, Luftschaukeln oder ähnliche 420,00 € 

 Fahrgeschäfte sowie Autoscooter   

2.  Lauf- und Belustigungsgeschäfte (z. B. Geisterbahnen, Spiegelkabinette, 
Irrgärten) 

250,00 € 

3.  Kinderfahrgeschäfte jeglicher Art, Hüpfburgen (z. B. klassische 
und historische Karussells, Trampoline, Kindereisenbahnen) 

120,00 € 

4.  Spielgeschäfte, Schießwagen, Pfeilwerfen und vergleichbare Angebote 100,00 € 

 (z. B. Fadenziehen, Dosenwerfen)   

5.  Bauchladen 50,00 € 

6.  Waren- und Spielautomaten 250,00 € 

7.  Verkauf von Bratwurst, Grillsachen, Pommes und ähnlichen Essen   

 (gleichzeitiges Angebot)   

7.1 Standplatz Lange Straße (Lange Straße 24) oder vergleichbarer Platz 350,00 € 

7.2 Standplatz Rathausstraße ./. Einmündung Marktstraße oder vergleichbarer   

 Platz 250,00 € 

7.3 Standplatz Rathausstraße (Rathausstraße 10) am Festzelt Ambiente oder   

 vergleichbarer Platz 250,00 € 

7.4 Standplatz Lange Straße ./. Einmündung Rathausstraße oder   

  vergleichbarer Platz 250,00 € 
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8.   andere Imbissbetriebe jeglicher Art 

(z. B. Imbissstand, Pizzaverkauf, Fischverkauf, Käse- und Wurst- 
spezialitäten, Schafskäse, Fladenbrot, Flammkuchen, Ofenkartoffeln) 

Süßwaren 

(z. B. gebrannte Nussspezialitäten, Schmalzkuchen, Honig, Schokola-
den, Waffeln, Mandeln, Bonbons, Crepes) 

5,00 € / lfdm. 

Front 

Mindestsatz 

50,00 € 

9.   Verkauf von Getränken jeglicher Art 5,00 € / lfdm. 

   Theke 

    Mindestsatz 

    120,00 € 

10.  Schank-, Restaurations-, und Tanzzelte   

10.1 Standplatz auf dem Grundstück Rathausstraße 10 (1,00 € je m2 Zeltfläche) Gesamtgebühr 
ergibt sich aus 

10.2 Standplatz auf dem Grundstück Lange Straße zwischen Sportkasten und der Zeltfläche 

  Ärztehaus (1,00 € je m2 Zeltfläche)   

    Mindestgebühr 

10.3 Standplatz Lange Straße (Lange Straße 24) auf der Straßenfläche (1,00 
€ je m2 Zeltfläche) 

300,00 € 

11.   Spezialisten, Händler ( z. B. Verkauf von Textilien, Schmuck, Acces-
soires, Portemonnaies, Gürteln, Handtaschen, Schildern, Haushaltswa-
ren, Reinigungsartikeln, Handys und Zubehör, Floristikartikeln, Geschen-
ken, Dekorationsartikeln, geflochtenen Körben) 

50,00 € 

12.   Portraitmalerei, Haarstyling, Animation, Schminken usw. 10,00 € 

13.   Gebührentatbestände, die in den Nummern 1 bis 12 nicht ausdrücklich 
enthalten sind, werden je nach Einzelfall diesen Gebühren art- und sach-
verwandt zugeordnet und entsprechend berechnet sowie festgesetzt. 

  

  Soweit in diesem Gebührentarif auf Grundstücksbezeichnungen Bezug 
genommen wird, befinden sich die jeweiligen Standplätze auf den privaten 

  

  Flächen oder auf privaten und öffentlichen Flächen oder auf öffentlichen   

  Flächen (z. B. Straßen, Gehwege usw.) in Höhe oder im Bereich der ge-
nannten Grundstücke. Die im Gebührentarif angegebenen Standplätze 
berücksichtigen auch das Kaufverhalten sowie Konsumverhalten der 

  

  Marktbesucher innerhalb des Marktgeschehens. Die Gebühren nach den   
  Nummern 1 bis 12 sind von den Gebührenpflichtigen auch dann zu be-

zahlen, sofern die Gemeinde für die jeweiligen Geschäfte andere, aber 
vergleichbare Standflächen zur Verfügung stellt. 
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14.  
 

Für besondere Leistungen können Entgelte nach dem tatsächlichen 

Aufwand jeweils anteilig oder vollständig berechnet und festgesetzt wer-
den. Besondere Aufwendungen für entsprechende Leistungen können 
zum Beispiel sein: Bereitstellung von Toilettenwagen, zusätzlicher 

Aufwand für Energie, Wasser, Abwasser, bauliche Maßnahmen usw. 

 

15.   In besonderen Härtefällen für die Marktteilnehmer, oder auch im Interesse 
der Gemeinde, können die Gebühren und Entgelte durch die Marktleitung 
bzw. durch die Marktverwaltung nach Ermessen ganz oder teilweise erlas-
sen werden. Das Interesse der Gemeinde Kirchdorf kann zum Beispiel bei 
der Akquise von Marktteilnehmern begründet sein. Ein besonderer Härtefall 
kann u.a. auch dann vorliegen, wenn ein Teilnehmer sein Geschäft nicht, o-
der nur unter erschwerten Bedingungen, die er nicht zu vertreten hat, auf-
bauen kann. Im Übrigen ist der Grund einer besonderen Härte abhängig 
vom tatsächlichen Marktverlauf für jeden einzelnen Teilnehmer (individuelle 
Einzelfallprüfung). 

  

  
 

 

Bekanntmachungen der Gemeinde Varrel  

 

 

Bekanntmachungen der Gemeinde Wehrbleck  

1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Wehrbleck vom 
11.11.2021 

 

Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), in seiner zurzeit geltenden Fas-
sung, hat der Rat der Gemeinde Wehrbleck in seiner Sitzung am 23.02.2022 folgende Ände-
rungssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
§ 6 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 
(2) Ortsübliche Bekanntmachungen erfolgen - soweit durch Rechtsvorschriften nichts ande-

res bestimmt ist - im Internet unter der Adresse www.kirchdorf.de/amtsblatt im elektroni-
schen Amtsblatt der Samtgemeinde Kirchdorf sowie ihrer Mitgliedsgemeinden Bahren-
borstel, Barenburg, Freistatt, Kirchdorf, Varrel und Wehrbleck. Soweit Rechtsvorschriften 
etwas anderes bestimmen, erfolgen die ortsüblichen Bekanntmachungen in der Sulinger 
Kreiszeitung und nachrichtlich im Internet unter der oben angegebenen Adresse. 

 
§ 2 
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Die Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Wehrbleck, den 23.02.2022 
 

Kellermann 
Bürgermeister 

 

 

Bekanntmachungen anderer Stellen 

 

 

 


